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§ 4 K-LvwGG

K-LvwGG - Karntner Landesverwaltungsgerichtsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.12.2025

(1) Landesverwaltungsrichter sind in Austibung ihres richterlichen Amtes unabhangig.

(2) In Austbung ihres richterlichen Amtes befinden sich Landesverwaltungsrichter bei der Besorgung aller ihnen nach
dem Gesetz und der Geschéaftsverteilung zustehenden Geschafte mit Ausnahme der Justizverwaltungssachen, die nach
diesem Gesetz nicht durch die Vollversammlung oder den Personal- und Geschéaftsverteilungsausschuss oder den
Dienst- und Disziplinarausschuss zu erledigen sind. Sofern einem Landesverwaltungsrichter Angelegenheiten der
Justizverwaltung als Einzelrichter Ubertragen werden, ist dieser an die Weisungen des Prasidenten gebunden.

(3) Einem Landesverwaltungsrichter dirfen die ihm nach der Geschéftsverteilung zufallenden Geschafte nur aufgrund
einer Verfugung des Personal- und Geschaftsverteilungsausschusses und nur dann abgenommen werden, wenn er

a) verhindertist und dies zur Gewahrleistung eines ordnungsgemal3en Geschaftsganges erforderlich ist oder

b) wegen des Umfangs seiner Aufgaben an deren Erledigung innerhalb einer angemessenen Frist gehindert
ist.

In Kraft seit 19.12.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 4 K-LvwGG
	K-LvwGG - Kärntner Landesverwaltungsgerichtsgesetz


